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Sie werden mit unserem elektrischen Bürgerauto gefahren!
Mit unseren engagierten ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern können Sie an unseren festen Touren dienstag- und freitagvormittags 
– ohne Anmeldung – teilnehmen und entspannt in Ebhausen einkaufen.

Hinweis: VGC-Zeitkarten und andere Verbundfahrscheine des ÖPNV werden anerkannt.
Sie können auch individuelle Touren für Arztbesuche oder andere Dienstleistungen buchen.
Anmeldungen hierzu nimmt Frau Luz, Tel. 07458/9981-62, gerne entgegen.

Ein-/Ausstieg Uhrzeit Rückfahrt
Rotfelden, Ortsmitte 09:30 12:00
Wenden, Ortsmitte 09:35 11:55

Ebershardt,
Brunnen Backhaus

09:40 11:50

Ebhausen,
Wöllhauser Platz

09:45 11:45

Ebhausen, Ziegelweg 09:50 11:40
Ebhausen, Rathaus 09:55 11:35

Ebhausen,
Gartenstraße/Wetzelweg

10:00 11:30

Ebhausen Friedhof,
bei Kreuzung Mörikestraße

10:05 11:25

Ebhausen,
Einkaufsmärkte

10:10 11:20
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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GEMEINDE EBHAUSEN
LANDKREIS CALW

3. Änderung der Friedhofssatzung  
(Friedhofsordnung und Bestattungsgebühren-

ordnung) vom 12. Dezember 2023
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1. 39 Abs. 2 und 
49 Abs.3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 
4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie 
den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2023 die 
nachstehende Friedhofssatzung beschlossen:

§ 1
Das Gebührenverzeichnis wird in der als Anlage beigefügten Form 
in der Fassung vom 12. Dezember 2023 geändert.

§ 2
Die weiteren Bestandteile der Friedhofssatzung der Gemeinde Eb-
hausen bleiben unberührt.

§ 3
Die Änderung der Friedhofssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Ebhausen geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ebhausen, den 12. Dezember 2023
Volker Schuler
Bürgermeister

Gebührenverzeichnis in der Fassung vom 12.12.2023

Es werden erhoben:
1. für die Bestattung
1.1 Herstellen und Schließen eines Grabes
1.1.1 von Personen über 6 Jahren 960,00 €
1.1.2 von Personen unter 6 Jahren 800,00 €
1.1.3 von Fehlgeburten (unter 500 g) 250,00 €
1.1.4 ein Zuschlag zu 1.1 für Tieferlegen in Erdgrab 400,00 €
1.1.5 bei Urnenbestattungen 430,00 €
1.2 Benutzung der Friedhofshallen
1.2.1 auf dem Friedhof Ebhausen 210,00 €
1.2.2 auf den Friedhöfen Ebershardt und Rotfelden 125,00 €
1.2.3 auf dem Friedhof Wenden 85,00 €
1.2.4 für die Nutzung der Kühlkammer 75,00 €
1.2.5 für die Nutzung des Aufbahrungsraums 50,00 €
1.3 Wochenende und Feiertage ein Zuschlag zu 

1.1 von 500,00 €
2. für die Verleihung von Grabnutzungsrechten
2.1 für die Überlassung eines Reihengrabes pro 

Nutzungsjah
2.1.1 für Personen über 6 Jahren 60,00 €
2.1.2 für Personen unter 6 Jahren 60,00 €
2.1.3 für ein Urnengrab 40,00 €
2.1.4 für ein Baumgrab 50,00 €
2.1.5 für ein Rasengrab gelten analog die Gebüh-

ren 2.1.1 bis 2.1.3
2.2 für die Verleihung von besonderen Grabnut-

zungsrechten pro Nutzungsjahr
2.2.1 für ein Wahlgrab einfach tief, je Einzelgrab-

fläche 60,00 €
2.2.2 für ein Wahlgrab doppelt tief 100,00 €
2.2.3 für ein Urnenwahlgrab 70,00 €
2.2.4 für ein Baumwahlgrab 80,00 €
2.2.5 Bei der zusätzliche Bestattung einer Urne in 

ein Erdgrab 20,00 €

2.2.6 Bei einer Umwandlung eines Reihengrabes 
zu einem Wahlgrab ist die Differenz zwischen 
den Grabnutzungsgebühren zu entrichten 
wie sie entfallen wäre insofern seit Beginn der 
Nutzung ein Wahlgrab genutzt worden wäre.

2.2.7 für die Verlängerung eines Nutzungsrechts
2.2.7.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 3.2.1 

bzw. 3.2.2
2.2.7.2 für eine davon abweichende Nutzungsdauer 

anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungspe-
riode zur Verlängerungsdauer; angefangene 
Jahre werden voll gerechnet

3. ein Zuschlag für Auswärtige zu Nr. 1 bis 2 von je 75 %
Auswärtige sind Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes keinen 
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde Ebhausen hatten. Lei-
chen, die innerhalb der Markung der Gemeinde Ebhausen aufge-
funden werden, werden nicht als Auswärtige behandelt. Nicht als 
Auswärtige gelten außerdem Personen, die vor ihrer Unterbrin-
gung in einem Alten- oder Pflegeheim ihren Hauptwohnsitz in Eb-
hausen hatten. In Härtefällen entscheidet die Verwaltung.

4.  für das Verlegen von Trittplatten zwischen den Gräbern 
gemäß der Friedhofsordnung:

4.1 für ein Reihengrab oder einstelliges Wahlgrab 350,00 €
4.2 für ein Doppelwahlgrab 600,00 €
4.3 für ein Kinder- und Urnengrab 280,00 €

5. für sonstige Leistungen

5.1 für das Ausgraben, Umbetten oder 
Tieferlegen von Leichen, Gebeinen 
oder Urnen

Kostenersatz nach 
tatsächlichem 

Aufwand

5.2 Beisetzung von auswärts überführter Gebeine 485,00 €
5.3 Pflege eines Rasengrabes (Je Nutzungsjahr) 110,00 €
5.4 Pflege eines Baumgrabes (Je Nutzungsjahr) 80,00 €
5.5 Pflege eines anonymen Urnengrabes

(Je Nutzungsjahr) 60,00 €
5.6 Abräumen eines Einzelgrabes 150,00 €
5.7 Abräumen eines Wahlgrabes einfach tief, 

je Einzelfläche 125,00 €
5.8 Abräumen eines Urnengrabes 60,00 €

5.9   Auf Antrag kann eine Befreiung von den Gebühren nach 
Ziffern 5.6 bis 5.8 erteilt werden, wenn sichergestellt ist, 
dass die Leistung durch einen Dritten erbracht wird. Ein 
Nachweis ist dem Antrag beizulegen.

4. Satzung zur Änderung der Satzung  
über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung – AbwS)

vom 12.12.2023

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Würt-
temberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Ebhausen am 12.12.2023 folgen-
de Satzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 
14.12.2010, zuletzt geändert am 13.12.2016, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 42 erhält folgende Fassung:

Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser 2,47 €.

Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² abflussrele-
vanter Fläche und Jahr 0,39 €.

Die Gebühr für sonstige Einleitung nach § 38 Abs. 2 beträgt je 
m³ Abwasser 2,47 €.

§ 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.
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Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Ebhausen geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ebhausen, den 12. Dezember 2023
Volker Schuler Bürgermeister

Gemeinde Ebhausen
Landkreis Calw

Satzung über den Anschluss an die
öffentliche Wasserversorgungsanlage und 

die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung - WVS) der  

Gemeinde Ebhausen vom 12. Dezember 2023

in der Fassung vom 12. Dezember 2023
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie der
§§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Ebhausen am 12. Dezember 2023 folgende Satzung beschlossen:
I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung

(1)  Gemeinde betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche 
Einrichtung zur Lieferung von Trinkwasser. Art und Umfang 
der Wasserversorgungsanlagen bestimmt die Gemeinde.

(2)  Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise 
durch Dritte vornehmen lassen.

(3) Die Wasserversorgung erzielt Gewinne.
§ 2

Anschlussnehmer, Wasserabnehmer
(1)  Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem Erb-

bauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbaube-
rechtigte und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich 
Berechtigte gleichstehen.

(2)  Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle sons-
tigen zur Entnahme von Wasser auf dem Grundstück Berech-
tigten sowie jeder, der der öffentlichen Wasserversorgung tat-
sächlich Wasser entnimmt.

§ 3
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)  Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden 
Grundstücks ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks 
an die Wasserversorgungsanlage und die Belieferung mit 
Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen.

(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-
che Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlos-
sen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht verlan-
gen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine 
bestehende Versorgungsleitung geändert wird.

(3)  Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versor-
gungsleitung kann abgelehnt werden, wenn die Wasserver-
sorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde erheb-
liche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen 
erfordert.

(4)  Die Gemeinde kann im Falle der Absätze 2 und 3 den Anschluss 
und die Benutzung gestatten, sofern der Grundstückseigentü-
mer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb zusammen-
hängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen 
Sicherheit zu leisten.

§ 4
Anschlusszwang

(1)  Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser ver-
braucht wird, sind verpflichtet, diese Grundstücke an die öf-
fentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie 
an eine öffentliche Straße mit einer betriebsfertigen Versor-
gungsleitung grenzen oder ihren unmittelbaren Zugang zu ei-
ner solchen Straße durch einen Privatweg haben. Befinden sich 
auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Auf-
enthalt von Menschen, so ist jedes Gebäude anzuschließen.

(2)  Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstücks-
eigentümer auf Antrag befreit, wenn der Anschluss ihm aus 
besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfor-
dernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der 
Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich 
bei der Gemeinde einzureichen.

§ 5
Benutzungszwang

(1)  Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungs-
anlage angeschlossen sind, haben die Wasserabnehmer ihren 
gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. Ausgenommen 
hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke 
der Gartenbewässerung.

(2)  Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserabneh-
mer auf Antrag befreit, wenn die Benutzung ihm aus beson-
deren Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann.

(3)  Die Gemeinde räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus 
im Rahmen des ihr wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die 
Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm gewünschten 
Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken.

(4)  Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe 
der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.

(5)  Der Wasserabnehmer hat der Gemeinde vor Errichtung einer 
Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigen-
anlage keine Rückwirkungen in die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage möglich sind.

§ 6
Art der Versorgung

(1)  Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften 
und den anerkannten Regeln der Technik für Trinkwasser ent-
sprechen. Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser unter dem 
Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des übli-
chen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erfor-
derlich ist. Sie ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck 
des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Be-
stimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu än-
dern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die 
Belange des Wasserabnehmers möglichst zu berücksichtigen.

(2)  Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit 
und Druck des Wassers, die über die vorgenannten Verpflich-
tungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderli-
chen Vorkehrungen zu treffen.

§ 7
Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei

Versorgungsunterbrechungen
(1)  Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende 

der Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,
1.  soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffent-

lichen Wasserversorgung erforderlich oder sonst nach dieser 
Satzung vorbehalten sind,

2.  soweit und solange die Gemeinde an der Versorgung durch 
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr 
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2)  Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur 
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Die 
Gemeinde hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit un-
verzüglich zu beheben.

(3)  Die Gemeinde hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für 
kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung 
rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur 
Unterrichtung entfällt, wenn sie

1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Ge-
meinde dies nicht zu vertreten hat oder

2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen 
verzögern würde.
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§ 8
Verwendung des Wassers, sparsamer Umgang

(1)  Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschluss-
nehmers, seiner Mieter und ähnlich berechtigter Personen zur 
Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur 
mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde zulässig. Diese 
muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung 
nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entge-
genstehen.

(2)  Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit 
nicht in dieser Satzung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher 
oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen 
sind. Die Gemeinde kann die Verwendung für bestimmte Zwe-
cke beschränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemei-
nen Wasserversorgung erforderlich ist.

(3)  Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei 
der Gemeinde vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Ent-
sprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden 
Zwecken.

(4)  Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken ent-
nommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre der Ge-
meinde mit Wasserzählern zu benutzen.

(5)  Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse 
eingerichtet werden, sind über ihre Anlegung, Unterhaltung 
und Prüfung besondere Vereinbarungen mit der Gemeinde zu 
treffen.

(6)  Mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist sparsam 
umzugehen. Die Wasserabnehmer werden aufgefordert, was-
sersparende Verfahren anzuwenden, soweit dies insbesondere 
wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht auf den 
Wasserhaushalt zumutbar und aus hygienischen Gründen ver-
tretbar ist.

§ 9
Unterbrechung des Wasserbezugs

(1)  Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei 
Monate einstellen, so hat er dies der Gemeinde mindestens 
zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzuteilen. Wird 
der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche Mitteilung 
eingestellt, so haftet der Anschlussnehmer der Gemeinde für 
die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung ergebenden 
Verpflichtungen.

(2)  Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung 
seines Anschlusses verlangen, ohne damit das Benutzungsver-
hältnis aufzulösen.

§ 10
Einstellung der Versorgung

(1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustel-
len, wenn der Wasserabnehmer den Bestimmungen dieser Sat-
zung zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um

1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 
Anlagen abzuwehren,

2.  den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern 
oder

3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, 
störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde 
oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwas-
sers ausgeschlossen sind.

(2)  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzah-
lung einer fälligen Abgabenschuld trotz Mahnung, ist die Ge-
meinde berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Wasserabnehmer 
darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aus-
sicht besteht, dass der Wasserabnehmer seinen Verpflichtun-
gen nachkommt. Die Gemeinde kann mit der Mahnung zu-
gleich die Einstellung der Versorgung androhen.

(3)  Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzu-
nehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind 
und der Wasserabnehmer die Kosten der Einstellung und Wie-
deraufnahme der Versorgung ersetzt hat.

§ 11
Grundstücksbenutzung

(1)  Die Anschlussnehmer haben zur örtlichen Versorgung das 
Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zube-
hör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen 
Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderli-
che Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht 

betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung ange-
schlossen sind, die vom Anschlussnehmer in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden 
oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirt-
schaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnah-
me der Grundstücke den Anschlussnehmer mehr als notwen-
dig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2)  Der Wasserabnehmer oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig 
über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 
des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3)  Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde 
zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versor-
gung des Grundstücks, so hat der Anschlussnehmer die Kosten 
zu tragen.

(4)  Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstücksei-
gentümer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder 
sie auf Verlangen der Gemeinde noch fünf Jahre unentgeltlich 
zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden 
kann.

(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Plan-
feststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 12
Zutrittsrecht

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen 
Beauftragten der Gemeinde im Rahmen des § 44 Abs. 6 Wasser-
gesetz für Baden-Württemberg und des § 99 der Abgabenord-
nung den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 23 genann-
ten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der 
technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und 
Pflichten nach dieser Satzung insbesondere zur Ablesung, zum 
Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzähler) oder zur Ermitt-
lung der Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist.

II.  Hausanschlüsse, Anlage des Anschlussnehmers,  
Messeinrichtungen

§ 13
Anschlussantrag

Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
jede Änderung des Hausanschlusses ist vom Anschlussnehmer un-
ter Benutzung eines bei der Gemeinde erhältlichen Vordrucks für 
jedes Grundstück zu beantragen. Dem Antrag sind insbesondere 
folgende Unterlagen beizufügen, soweit sich die erforderlichen 
Angaben nicht bereits aus dem Antrag selbst ergeben:
1.  Ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten An-

lage des Anschlussnehmers (Wasserverbrauchsanlage);
2.  der Name des Installationsunternehmens, durch das die Was-

serverbrauchsanlage eingerichtet oder geändert werden soll;
3.  eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (z. B. von 

Gewerbebetrieben usw.), für die auf dem Grundstück Was-
ser verwendet werden soll, sowie die Angabe des geschätzten 
Wasserbedarfs;

4.  Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage;
5.  im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur Über-

nahme der mit dem Bau und Betrieb zusammenhängenden 
Mehrkosten.

§ 14
Haus- und Grundstücksanschlüsse

(1)  Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Vertei-
lungsnetzes mit der Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt 
an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der 
Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließ-
lich von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, ge-
ändert, abgetrennt und beseitigt.

(2)  Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung 
im Eigentum der Gemeinde. Soweit sie in öffentlichen Ver-
kehrs- und Grünflächen verlaufen (Grundstücksanschlüsse), 
sind sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage.

(3)   Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung 
werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter 
Wahrung seiner berechtigten Interessen von der Gemeinde be-
stimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss 
eines Grundstücks notwendigen Hausanschlüsse bereit.

(4)  Die Gemeinde kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere 
Anschlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse 
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herstellen. Als weitere Anschlüsse gelten auch Hausanschlüsse 
für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 36) 
neu gebildet werden.

(5)  Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung 
muss stets möglich sein, sie sind vor Beschädigung zu schützen. 
Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für 
die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf 
keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen. Jede Beschädigung des Hausanschlusses, 
insbesondere das Undicht werden von Leitungen sowie sonstige 
Störungen, sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.

§ 15
Kostenerstattung

(1)   Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu erstatten:
1.  Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Ver-

änderung und Beseitigung der notwendigen Hausanschlüsse. 
Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses (Grundstücks-
anschluss), der in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen ver-
läuft (§ 14 Abs. 2).

2.  Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Verän-
derung und Beseitigung der weiteren, vorläufigen und vorü-
bergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4). Zu diesen Kosten 
gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung 
des alten Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten 
Flächen.

(2)  Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrommel 
im Hydrantenschacht ab (württ. Schachthydrantensystem), so 
wird der Teil der Anschlussleitung, der neben der Versorgungs-
leitung verlegt ist, bei der Berechnung der Kosten nach Abs. 1 
unberücksichtigt gelassen. Die Kosten für die Herstellung, Un-
terhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung dieser 
Teilstrecke trägt die Gemeinde.

(3)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstel-
lung des Hausanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung der 
Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig.

(4)  Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausan-
schlussleitung, so ist für die Teile der Anschlussleitung, die 
ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, al-
lein der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden 
Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit Teile der Hausanschluss-
leitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grund-
stücke als Gesamtschuldner ersatzpflichtig.

§ 16
Private Anschlussleitungen

(1)  Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer selbst zu 
unterhalten, zu ändern und zu erneuern. Die insoweit anfallen-
den Kosten sind vom Anschlussnehmer zu tragen.

(2)  Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Beschaffenheit 
und Art der Verlegung den Bestimmungen der DIN 1988 und 
etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinde, und ver-
zichtet der Anschlussnehmer schriftlich auf seine Rechte an der 
Leitung, so ist die Anschlussleitung auf sein Verlangen von der 
Gemeinde zu übernehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im Au-
ßenbereich (§ 35 BauGB).

(3)  Unterhaltungs-, Änderungs- und Erneuerungsarbeiten an pri-
vaten Grundstücksanschlüssen sind der Gemeinde vom An-
schlussnehmer mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen.

§ 17
Anlage des Anschlussnehmers

(1)  Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung 
und Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluss - mit 
Ausnahme der Messeinrichtungen der Gemeinde - ist der 
Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder An-
lagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung 
überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

(2)  Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestim-
mungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Er-
richtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen 
nur durch die Gemeinde oder ein von der Gemeinde zuge-
lassenes Installationsunternehmen erfolgen. Die Gemeinde ist 
berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3)  Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, 
können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die 
zur Anlage des Anschlussnehmers gehören, unter Plombenver-
schluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu 

gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage 
ist nach den Angaben der Gemeinde zu veranlassen.

(4)  Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die 
entsprechend den anerkannten Regeln der Technik beschaf-
fen sind. Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (z. B. DIN-
DVGW, DVGW- oder GS-Zeichen) bekundet, dass diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind.

(5)  Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, 
dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rückwir-
kungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen 
sind.

§ 18
Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers

(1)  Die Gemeinde oder deren Beauftragte schließen die Anlage 
des Anschlussnehmers an das Verteilungsnetz an und setzen 
sie in Betrieb.

(2)  Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Gemeinde über 
das Installationsunternehmen zu beantragen.

§ 19
Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers

(1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Anschlussnehmers 
vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den 
Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerk-
sam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2)  Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder 
erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die Gemeinde be-
rechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib und Leben ist sie dazu verpflichtet.

(3)  Durch Vornahme oder Unterlassen der Überprüfung der Anla-
ge sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz über-
nimmt die Gemeinde keine Haftung für die Mängelfreiheit der 
Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel 
festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen.

§ 20
Technische Anschlussbedingungen

Die Gemeinde ist berechtigt, weitere technische Anforderungen 
an den Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Be-
trieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der siche-
ren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf 
die Erfordernisse des Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese An-
forderungen dürfen den anerkannten Regeln der Technik nicht wi-
dersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen 
kann von der vorherigen Zustimmung der Gemeinde abhängig 
gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, 
wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung 
gefährden würde.

§ 21
Messung

(1)  Die Gemeinde stellt die verbrauchte Wassermenge durch Mes-
seinrichtungen (Wasserzähler) fest, die den eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechen. Bei öffentlichen Verbrauchseinrich-
tungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt 
oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung nicht 
im Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen.

(2)  Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwand-
freie Messung der verbrauchten Wassermenge gewährleistet 
ist. Sie bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort 
der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, 
Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der Messeinrich-
tungen Aufgabe der Gemeinde. Sie hat den Anschlussnehmer 
anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Sie 
ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers die Mes-
seinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung 
einer einwandfreien Messung möglich ist; der Anschlussneh-
mer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen.

(3)  Der Anschlussnehmer haftet für das Abhandenkommen und 
die Beschädigung der Messeinrichtungen, soweit ihn daran 
ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und 
Störungen dieser Einrichtungen der Gemeinde unverzüglich 
mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Einrichtungen vor Abwasser, 
Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

(4)  Der Einbau von Zwischenzählern in die Verbrauchsleitung ist 
dem Wasserabnehmer gestattet. Alle den Zwischenzähler be-
treffenden Kosten gehen zu seinen Lasten. Die Gemeinde ist 
nicht verpflichtet, das Anzeigeergebnis eines Zwischenzählers 
der Wasserzinsberechnung zugrunde zu legen.
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§ 22
Nachprüfung von Messeinrichtungen

(1)  Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der 
Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes 
verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf Prüfung 
nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung zu 
benachrichtigen.

(2)  Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde zur Last, falls die 
Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-
schreitet, sonst dem Wasserabnehmer.

§ 23
Ablesung

(1)  Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten der Gemein-
de oder auf Verlangen der Gemeinde vom Anschlussnehmer 
selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Messeinrichtungen leicht zugänglich sind.

(2)  Solange der Beauftragte der Gemeinde die Räume des An-
schlussnehmers nicht zum Ablesen betreten kann, darf die 
Gemeinde den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Able-
sung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen 
zu berücksichtigen.

§ 24
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1)  Die Gemeinde kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf 
eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze 
einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-
schrank anbringt, wenn

1.  das Grundstück unbebaut ist oder
2.  die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, 

die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Er-
schwernissen verlegt werden können, oder

3.  kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 
vorhanden ist.

(2)  Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ord-
nungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.

(3)  Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen 
auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle 
für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Be-
einträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist.

III. Wasserversorgungsbeitrag

§ 25
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für 
die Anschaffung, Herstellung und den Ausbau der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen einen Wasserversorgungsbeitrag.

§ 26
Gegenstand der Beitragspflicht

(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauli-
che oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut 
oder gewerblich genutzt werden können.

  Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerb-
liche Nutzung nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitrags-
pflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind 
und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemein-
de zur Bebauung anstehen.

(2)  Wird ein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsan-
lage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitrags-
pflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 1 
nicht erfüllt sind.

§ 27
Beitragsschuldner

(1)  Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des Bei-
tragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist.

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der 
Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. 
Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner. Bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig.

(3)  Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teilei-
gentum im Eigentum mehrerer Personen zur gesamten Hand, 
ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig.

§ 28
Beitragsmaßstab

Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsflä-
che. Diese ergibt sich durch Vervielfachung der Grundstücksfläche 
(§ 29) mit einem Nutzungsfaktor (§ 30); das Ergebnis wird auf 
eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, 
die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerun-
det werden.

§ 29
Grundstücksfläche

(1) Als Grundstücksfläche gilt
1.  bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, 

die der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist;
2.  soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforder-

lichen Festsetzungen nicht enthält, die tatsächliche Grund-
stücksfläche bis zu einer Tiefe von 35 m von der der Erschlie-
ßungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. Reicht die 
bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung 
hinaus oder sind Flächen tatsächlich angeschlossen, ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze 
der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Abstandsflächen, 
bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßi-
ge Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei 
der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur 
Nutzung zählen auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch 
genutzte Flächen.

(2)  Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG blei-
ben unberührt.

§ 30
Nutzungsfaktor

(1)  Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche 
(§ 29) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen 
beträgt

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00,
2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25,
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50,
4. bei vier-und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75,
5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00.
(2)  Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur 

eine Nutzung ohne Bebauung zulässig ist oder bei denen die 
Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nut-
zungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt auch für 
Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke, deren Grund-
stücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder 
nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt 
werden sollen bzw. überdeckt sind (z.B. Friedhöfe, Sportplät-
ze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 31 bis 34 finden 
keine Anwendung.

§ 31
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Be-
bauungsplan die Geschosszahl festsetzt
Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchst-
zulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine größere 
Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als Ge-
schosse gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbauordnung (LBO) in 
der im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche 
Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die höchs-
te Zahl der Vollgeschosse maßgebend.

§ 32 a
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Be-
bauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt
(1)  Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine 

Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassen-
zahl geteilt durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl 
gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfol-
gende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die klei-
ner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden.

(2)  Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Bau-
massenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich 
die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die 
Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses 
durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden
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§ 32 b
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt
(1)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung 

nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassen-
zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt 
der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Ge-
schosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der bauli-
chen Anlage geteilt durch

1.  [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), 
reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), 
Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und

2.  [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Misch-
gebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Indust-
riegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 
Gebiete;

  das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-
kommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(2)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung 
nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassen-
zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt 
der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, 
traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als 
Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der bauli-
chen Anlage geteilt durch

1. [2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), 
reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), 
Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und

1. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Misch-
gebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Indust-
riegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 
Gebiete;

  das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-
kommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

1. Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festge-
setzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß 
Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen.

2. Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder 
einer Baumassenzahl sowohl die zulässige Firsthöhe als auch 
die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist die 
Traufhöhe [alternativ: Firsthöhe] gemäß Abs. 2 [alternativ: Abs. 
1] und 3 in eine Geschosszahl umzurechnen.

§ 33
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 

keine Planfestsetzung i.S. der §§ 32 a bis 32 b besteht
(1)  Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplan-

ten Gebieten, für die der Bebauungsplan keine Festsetzungen 
nach § 32 enthält, ist maßgebend:

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhande-
nen Geschosse,

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der 
auf den Grundstücken in der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen Geschosse.

(2)  Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßge-
bend:

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhande-
nen Geschosse;

2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben ge-
nehmigt ist, die Zahl der genehmigten Geschosse.

(3)  Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im Ent-
stehungszeitpunkt (§37) geltenden Fassung. Sind auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher 
Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschos-
se maßgebend.

(4)  Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i. S. der 
LBO gilt als Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks geteilt 
durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt 
durch [3,5], mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende 
Geschosszahl; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 34
Weitere Beitragspflicht

(1)  Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Bei-
tragsschuld bereits entstanden ist oder deren Grundstücke bei-
tragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere Beiträge 
erhoben,

1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl 
bzw. genehmigte höhere Zahl der Vollgeschosse überschritten 
oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allgemein zugelas-
sen wird;

2. soweit in den Fällen des § 33 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere 
Zahl der Vollgeschosse zugelassen wird;

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, 
für die eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist;

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für 
die eine Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet 
werden.

(2)  Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen ge-
mäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 
2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflä-
chenabgrenzung entfallen.

§ 35
Beitragssatz

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m2) Nut-
zungsfläche (§ 28)
4,34 € zuzüglich 7 % Umsatzsteuer.

§ 36
Entstehung der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht:

1. In den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden 
kann.

2. In den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung.

3. In den Fällen des § 34 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der 
Baugenehmigung bzw. dem Inkrafttreten des Bebauungsplans 
oder einer Satzung i. S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 
BauGB.

4. In den Fällen des § 34 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des 
Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist.

5. In den Fällen des § 34 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neu gebildete 
Grundstück im Grundbuch eingetragen ist.

6. in den Fällen des § 34 Abs. 2, mit dem Wegfall der Vorausset-
zungen für eine Teilflächenabgrenzung nach § 29 Abs. 1 Nr. 
2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, insbesondere 
mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Sat-
zung gemäß § 34 Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Bebauung, der 
gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen Anschlusses von 
abgegrenzten Teilflächen, jedoch frühestens mit der Anzeige 
einer Nutzungsänderung gemäß § 49 Abs. 3.

(2)  Für Grundstücke, die schon vor dem 1.4.1964 an die öffentli-
che Wasserversorgung hätten angeschlossen werden können, 
jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht die 
Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens 
mit dessen Genehmigung.

(3)  Mittelbare Anschlüsse (z. B. über bestehende Hausanschlüsse) 
stehen dem unmittelbaren Anschluss an öffentliche Wasser-
versorgungsanlagen gleich.

§ 37
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbe-
scheids fällig.

§ 38
Ablösung

(1)  Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht 
entstanden ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des 
Wasserversorgungsbeitrages vereinbaren.

(2)  Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der 
voraussichtlich entstehenden Beitragsschuld; die Ermittlung er-
folgt nach den Bestimmungen dieser Satzung.

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

IV. Benutzungsgebühren
§ 39

Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlagen Grund- und Verbrauchsgebühren.
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§ 40
Gebührenschuldner

(1)  Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussnehmer. 
Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebühren-
pflicht mit dem Tag nach der Übergabe des jeweiligen Grund-
stücks, spätestens nach dem Tag der Anzeige, auf den neuen 
Gebührenschuldner über.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
§ 41

Grundgebühr
(1)  Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben.
Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Nenngröße
(m³/h)

QN 2,5 / 
Q3 4

QN 6 /
Q3 10

QN 10 /
Q3 16

QN 15 /
Q3 25

QN 40 /
Q3 100

Monatliche 
Grundgebühr 3,00 € 4,50 € 6,00 € 7,50 € 9,00 €

Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern 
entfällt die Grundgebühr.
Bei Gartenzählern beträgt die monatliche Grundgebühr 5,00 €.
(2)  Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in 

dem der Wasserzähler erstmals eingebaut oder endgültig aus-
gebaut wird, je als voller Monat gerechnet. Bei Wechsel des 
Anschlussnehmers (§ 40 Abs. 1) erfolgt die Berechnung der 
vollen monatlichen Grundgebühr bei Übergabe bis zum 15. 
des Monats beim neuen Gebührenschuldner und ab dem 16. 
des Monats noch beim bisherigen Gebührenschuldner.

(3)  Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen 
im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, 
nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger 
als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unter-
brechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr 
berechnet.

§ 42
Verbrauchsgebühren

1. Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermen-
ge (§ 43) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubik-
meter 3,57 € zuzüglich 7 % Umsatzsteuer.

2. Die Verbrauchsgebühr gemäß § 42 Absatz 1 gilt auch für Bau-
wasserzähler und sonstige bewegliche Wasserzähler.

§ 43
Gemessene Wassermenge

(1)  Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als 
Gebührenbemessungsgrundlage, wenn sie ungenutzt (etwa 
durch schadhafte Rohre, offenstehende Zapfstellen oder Rohr-
brüche hinter dem Wasserzähler) verloren gegangen ist.

(2)  Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler über 
die nach der Eichordnung zulässigen Verkehrsfehlergrenzen 
hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zähler stehen geblieben, so 
schätzt die Gemeinde den Wasserverbrauch gemäß § 162 Ab-
gabenordnung.

§ 44
Verbrauchsgebühr bei Bauten

(1)  Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete Was-
ser nicht durch einen Wasserzähler festgestellt, wird eine pau-
schale Verbrauchsgebühr erhoben.

(2)  Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pauschaler 
Wasserverbrauch:

1.  Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden wer-
den je 100 Kubikmeter umbautem Raum 6 Kubikmeter als 
pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; Gebäude mit 
weniger als 100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben gebüh-
renfrei. Bei Fertigbauweise werden der Ermittlung des umbau-
ten Raumes nur die Keller- und Untergeschosse zugrunde ge-
legt.

2.  Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 fallen, 
werden je angefangene 10 Kubikmeter Beton- oder Mauer-
werk 4 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde 
gelegt; Bauwerke mit weniger als 10 Kubikmeter Beton- oder 
Mauerwerk bleiben gebührenfrei.

§ 45
Entstehung der Gebührenschuld

(1)  In den Fällen der §§ 41 und 42 Abs. 1 entsteht die Gebüh-
renschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres 
(Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor 
Ablauf des Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebühren-
schuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

(2)  In den Fällen des § 40 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebühren-
schuld für den bisherigen Anschlussnehmer mit dem Tag nach 
der Übergabe des Grundstücks, jedoch frühestens mit der An-
zeige an die Stadtwerke; für den neuen Anschlussnehmer mit 
Ablauf des Kalenderjahres.

(3)  In den Fällen des § 44 entsteht die Gebührenschuld mit Be-
ginn der Bauarbeiten. In den Fällen des § 42 Abs. 2 entsteht 
die Gebührenschuld mit der Beendigung der Baumaßnahme, 
spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21.

(4)  Die Gebührenschuld gemäß § 42 und § 43 sowie die Voraus-
zahlung gemäß § 47 ruhen auf dem Grundstück bzw. dem 
Erbbaurecht als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit § 27 
KAG).

§ 46
Vorauszahlungen

(1)  Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind 
vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die Vor-
auszahlungen entstehen mit Beginn des Kalendervierteljahres. 
Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeit-
raumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des fol-
genden Kalendervierteljahres.

(2)  Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserver-
brauchs des Vorjahres und der Grundgebühr (§ 42) zugrunde 
gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht werden 
die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des 
Verbrauchsgebührensatzes und des geschätzten Jahreswasser-
verbrauchs des laufenden Jahres ermittelt.

(3)  Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlun-
gen werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum ange-
rechnet.

(4)  In den Fällen des § 42 Abs. 2 sowie des § 44 entfällt die Pflicht 
zur Vorauszahlung.

(5)  Auf die Erhebung der Vorauszahlung für das vierte Kalender-
vierteljahr wird verzichtet.

§ 47
Fälligkeit

(1)  Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. Sind 
Vorauszahlungen (§ 46) geleistet worden, gilt dies nur, soweit 
die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen über-
steigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vor-
auszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzah-
lung ausgeglichen.

(2)  Die Vorauszahlungen gem. § 46 werden mit Ende des Kalen-
dervierteljahres zur Zahlung fällig.

V. Anzeigepflichten, Ordnungswidrigkeiten, Haftung
§ 48

Anzeigepflichte
(1)  Binnen eines Monats sind der Gemeinde anzuzeigen
1.  der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Was-

serversorgung angeschlossenen Grundstücks; entsprechendes 
gilt beim Erbbaurecht sowie beim Wohnungs- und Teileigen-
tum;

2.  Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage sowie 
die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen, soweit 
sich dadurch die Größen für die Gebührenbemessung ändern 
oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.

(2)  Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwer-
ber, nach Abs. 1 Nr. 2 der Anschlussnehmer.

(3)  Binnen eines Monats hat der Anschlussnehmer der Gemeinde 
mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen für Teilflächenabgren-
zungen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 
1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teil-
flächen gewerblich oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich 
an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen oder auf 
ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden.

(4)  Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet 
im Falle des Abs. 1 Nr. 1 der bisherige Gebührenschuldner für 
die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitraum bis zum Ein-
gang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen.

§ 49
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.  entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasser-
versorgung anschließt,
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2.  entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffent-
lichen Wasserversorgung entnimmt,

3.  entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustim-
mung der Gemeinde weiterleitet,

4.  entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses 
nicht unverzüglich der Gemeinde mitteilt,

5.   entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vor-
schriften der Satzung, anderer gesetzlicher oder behördlicher 
Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, ändert oder unterhält,

6.  entgegen § 17 Abs. 4 Materialien und Geräte verwendet, die 
nicht entsprechend den anerkannten Regeln der Technik be-
schaffen sind,

7.  entgegen § 17 Abs. 5 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen 
so betreibt, dass Störungen anderer Anschlussnehmer, stö-
rende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde bzw. 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ein-
treten.

(2)  Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs.2 Satz 1 Nr. 2 KAG han-
delt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Mitteilungspflichten 
nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 48 Abs. 1 und 2 dieser Satzung 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt.

§ 50
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1)  Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung 
der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der 
Belieferung erleidet, haftet die Gemeinde aus dem Benut-
zungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle

1.  der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit 
des Wasserabnehmers, es sei denn, dass der Schaden von der 
Gemeinde oder einem ihrer Bediensteten oder einem Verrich-
tungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht 
worden ist,

2.  der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden 
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit der Ge-
meinde oder eines ihrer Bediensteten oder eines Verrichtungs-
gehilfen verursacht worden ist,

3.  eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder 
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertre-
tungsberechtigten Organs der Gemeinde verursacht worden 
ist. § 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur 
bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwen-
den.

(2)  Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern anzu-
wenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsun-
ternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die 
Gemeinde ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf Verlan-
gen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes 
Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Aus-
kunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumut-
barer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur 
Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15,00 €.
(4)  Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an 

einen Dritten weiterzuleiten (§ 8 Abs. 1), und erleidet dieser 
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unre-
gelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet die 
Gemeinde dem Dritten gegenüber in demselben Umfang wie 
dem Wasserabnehmer aus dem Benutzungsverhältnis.

(5)  Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen 
Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Mög-
lichkeiten sicherzustellen, dass der Dritte aus unerlaubter 
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche 
erheben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. 
Die Gemeinde weist den Anschlussnehmer darauf bei Begrün-
dung des Benutzungsverhältnisses besonders hin.

(6)  Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich der Ge-
meinde oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen 
Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Anschlussnehmer das 
gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Ver-
pflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 51
Verjährung von Schadensersatzansprüchen

(1)  Schadensersatzansprüche der in § 50 bezeichneten Art ver-
jähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Er-
satzberechtigte von dem Schaden, von den Umständen, aus 
denen sich seine Anspruchsberechtigung ergibt, und von dem 
Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese 
Kenntnis in fünf Jahren von dem schädigenden Ereignis an.

(2)  Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzbe-
rechtigten Verhandlungen über den zu leistenden Schadenser-
satz, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder andere 
Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.

(3) § 50 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 52
Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern

(1)  Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schä-
den, die insbesondere infolge einer unsachgemäßen Benutzung 
oder den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderlaufenden Be-
nutzung oder Bedienung der Anlagen zur Wasserversorgung 
entstehen. Der Anschlussnehmer haftet für Schäden, die auf 
den mangelhaften Zustand seiner Anlage (§ 17) zurückzufüh-
ren sind.

(2)  Der Haftende hat die Gemeinde von Ersatzansprüchen Drit-
ter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht 
werden. Sind Ansprüche auf Mängel an mehreren Verbrauchs-
anlagen zurückzuführen, so haften die Wasserabnehmer als 
Gesamtschuldner.

VI. Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 53
Umsatzsteuer

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Ab-
gaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zu-
grunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten 
noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuer-
gesetz jeweils festgelegten Höhe.

§ 54
Inkrafttreten

(1)  Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht 
bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung die Sat-
zungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der Ab-
gabeschuld gegolten haben.

(2)  Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Wasserversorgungssatzung vom 07. Dezember 1998 
mit allen späteren Änderungen außer Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Ebhausen geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ebhausen, den 12. Dezember 2023

S c h u l e r
Bürgermeister
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WEITERE BEKANNTMACHUNGEN

Aus dem Rathaus

1. Rate Grund- und Gewerbesteuer
Alle Barzahler und Überweiser möchten 
wir hiermit nochmals daran erinnern, 
dass am 15.02.2024 die 1. Rate der 
Grund- und Gewerbesteuer zur Zah-
lung fällig wird.
Bei einem erteilten SEPA-Lastschrift-
mandat wird die Gemeinde den Betrag 
zum Fälligkeitstermin abbuchen.
Sie können uns sehr gerne auch ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. 
Das Formular finden Sie unter:
https://www.ebhausen.de/verwaltung-service/steuern-gebuehren
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Junghanns unter der 
Telefon-Nr.: 07458 99 81-23, E-Mail: junghanns@ebhausen.de.

1. Abschlag für Wasser- und Abwassergebühren
Alle Barzahler und Überweiser möchten wir hiermit nochmals dar-
an erinnern, dass am 31.03.2024 der
1. Abschlag für die Vorauszahlungen der Wasser- und Ab-
wassergebühren zur Zahlung fällig wird.
Bei einem erteilten SEPA-Mandat wird die Gemeinde den Betrag 
zum Fälligkeitstermin abbuchen.
Sie können uns sehr gerne auch ein SEPA-Lastschriftmandat ertei-
len. Das Formular finden Sie unter:
https://www.ebhausen.de/verwaltung-service/steuern-gebuehren
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Junghanns unter der 
Telefon-Nr.: 07458/99 81 - 23, E-Mail: junghanns@ebhausen.de.

Verabschiedung von Herrn Reinhard Dürr
Nach genau 33 Jahren und fünf 
Monaten hatte Reinhard Dürr 
am 31.01.2024 seinen letzten 
Arbeitstag bei der Gemeinde. 
Herr Dürr war in dieser Zeit 
beim Bauhof beschäftigt und 
hat allseits gute Arbeit und 
treue Dienste geleistet. Bürger-
meister Schuler bedankte sich 
sehr herzlich für seine engagier-
te und anspruchsvolle Arbeit. 
Über 33 Jahre an dieser Stelle 
ist bemerkenswert und zeigt, 
dass ihm seine Arbeit Freude 
bereitet hat. Wir wünschen ihm 
für die Zukunft alles Gute.

Parken auf der Straße

Kennzeichnungen zum Parkverbot sind nur an exponierten Stellen 
in der Gemeinde vorgesehen. Grundsätzlich gilt es so zu parken, 
dass Garagenausfahrten, Stellplätze oder auch Straßeneinmün-

dungen inklusive Wendekreis auch für größere Fahrrzeuge mög-
lichst problemlos zu befahren sind.
Denken Sie daran, wenn Sie auf der Straße parken. Gerade „Dau-
erparker“ an der Straße sollten besonders prüfen, dass sie nieman-
den behindern.
Danke für Ihr Verständnis.

Vermietung von Stellplätzen in der Steighalde 
in Ebhausen
In der Steighalde in Ebhausen verfügt die Gemeinde wieder über 
freie Stellplätze, welche für 25 €/Monat persönlich gemietet wer-
den können.
Für weitere Informationen und Interessensbekundung an einem 
Stellplatz, nimmt Frau Schöttle gerne Ihr Interesse unter schoett-
le@ebhausen.de entgegen.
Rückmeldungen werden bis 23.02.2024 erbeten.

„Zimt – Auf den ersten Sprung verliebt“
von Dagmar Bach
(Staffel II, Bd.1 ab 12 Jahren)
Vickys Leben wird von jetzt auf gleich durcheinandergewirbelt. 
Denn sie und ihr Freund Konstantin haben die einzigartige Gabe, 
in Parallelwelten zu wechseln. Oberstes Gebot dabei: Unauffällig 
bleiben! Doch wie soll das gehen, wenn sich ihre Doppelgänger 
beim heimlichen Knutschen erwischen lassen? Oder Parallelwelt-
Oma fast die Küche von Mums Bed & Breakfast abfackelt? Noch 
während Vicky und Konstantin versuchen, das magische Chaos in 
den Griff zu bekommen, wird es für ihre Liebe gefährlich. Denn 
jemand stellt ihnen eine fiese Falle, und bald sind ihre Ausflüge in 
die Parallelwelt alles andere als Zuckerschlecken …

Bitte beachten: Der Eingang zur Mediathek ist während der Um-
baumaßnahmen nicht erreichbar. Deshalb nutzen wir den unteren 
Haupteingang der Schule. Außerhalb der Schulöffnungszeiten bit-
ten wir die extra angebrachte Klingel zu benutzen. Bitte haben Sie 
etwas Geduld, wir holen Sie an der Türe ab!

Achtung, geänderte Öffnungszeiten der Mediathek:
Montag:  14:30 – 17:00 Uhr
(geänderte Zeiten während der Umbauphase)
Mittwoch:  17:00 – 19:00 Uhr
Freitag:    9:00 – 11:30 Uhr

Ihre Mediathek

Im Notfall dienstbereit

Ärztlicher Notfalldienst (Allgemein-, Kinder-, Augen- und HNO-
ärztlichen Notfalldienst) an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten: Kostenfreie Rufnummer 
116117
Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Informationen zu 
unseren Notfallpraxen auf unserer Homepage einsehen: https://
www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter der Tel. 
01801 / 116 116 (0,039 €/min). Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/. Hier 
erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer unmittelba-
ren Umgebung Notdienst haben.

Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr: docdirekt – Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für 
gesetzlich Versicherte unter 0711 96589700 oder docdirekt.de

Anforderung eines Krankentransportes
Im Kreis Calw: 07051 19222
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Apotheken

Apothekennotdienstbereitschaft
Unter folgender kostenfreier Rufnummer können Sie zuverlässig
und tagesaktuell erfahren, welche Apotheke Notdienstbereitschaft 
hat: 0800 / 00 22 833 (24 Stunden erreichbar)
www.aponet.de

Fundsachen

• 1 Brille
Das Fundbüro finden Sie im Einwohnermeldeamt, Zi. 0 10.
Zu erreichen unter Tel. 07458 998117 oder 
einwohnermeldeamt@ebhausen.de

Müll

Bioabfall
In allen vier Ortsteilen am Freitag, den 09. Februar 2024.

Gelber Sack/gelbe Tonne
in Ebhausen am Montag, dem 12. Februar 2024.
Bitte stellen Sie die Tonnen/Säcke erst am Vorabend auf den Geh-
weg und so, dass die Sicht nicht beeinträchtigt ist und die Geh-
wegbreite uneingeschränkt benutzbar bleibt. Vielen Dank.

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Ebhausen

Übung
Di. 13.02.2024 Übung 19:30 Uhr

Das Landratsamt Calw informiert

Kostenloses Angebot der AWG Abfallwirt-
schaft Landkreis Calw für Grundschulen und 
Kindergärten wird erweitert
Aufgrund der regen Nachfrage nach den Themenkoffern für 
Grundschulen und Kindergärten schafft die Abfallwirtschaft 
zwei zusätzliche Koffer an.
Die AWG setzt auf die spielerische Beschäftigung der Kinder mit 
dem Thema Abfall. „Schon seit 2017 gibt es den Themenkoffer ‚Ab-
fall-Werkstatt‘ mittlerweile für die Grundschulen im Landkreis Calw 
und seit 2018 den Themenkoffer ,Mit Kindern Abfall erleben‘ für 
Kindergärten“, freut sich Susanne Weber von der Abfallberatung.
Um möglichst vielen die Lerneinheit anbieten zu können, hat sich 
die AWG entschieden, einen zusätzlichen Koffer für die Grund-
schulen zu bestellen. In diesem Zusammenhang wurden die bis-
herigen 12 Lernstationen des Schulkoffers um weitere 4 Stationen 
ergänzt. Jetzt können die Lehrkräfte, abhängig von ihren eigenen 
Schwerpunkten, die letzte Station frei wählen. Zur Auswahl stehen: 
Abfall vermeiden, Lebensmittel nicht (!) verschwenden, Kunststoff 
vermeiden, Wilder Müll, und Entsorgung auf dem Recyclinghof. 
Die Kinder können sich durch selbstorganisiertes Lernen in Partne-
rarbeit oder in Kleingruppen mit dem Thema auseinandersetzen.
„Ganz neu ab diesem Jahr ist der Themenkoffer KiTa plus“, be-
richtet Weber weiter. „Dieser Koffer ist sowohl für den Kinder-
garten als auch für die erste und zweite Klasse der Grundschu-
le geeignet. Er greift spielerisch mit dem Kuschelkompostwurm 
Lombi und seiner Freundin Baktrinchen das Thema Bioabfall auf 
und begeistert schon die Kleinsten für das richtige Trennen von 
Abfall.“ Neu im Vergleich zum bisherigen Kindergartenkoffer wer-
den in diesem Koffer den größeren Kindern die Kreisläufe von Glas 
und Verpackungsabfällen und der Weg des Restabfalls aufgezeigt. 

Tipps zur Abfallvermeidung werden ebenfalls aufgegriffen.
„Gerne komme ich in die Schule oder in den Kindergarten und 
gebe eine Einführung in das Thema“, berichtet Susanne Weber, 
„aber die Themenkoffer können auch einfach so ausgeliehen wer-
den, denn eine strukturierte Handreichung führt Lehrer und Erzie-
her durch die Lerneinheiten.“
Die Themenkoffer können kostenlos bei der Abfallwirtschaft aus-
geliehen werden. Interessierte Kindergärten und Schulen finden 
weitere Informationen unter www.awg-info.de oder können sich 
unter der Telefonnummer 07452 6006 70 74 oder per E-Mail an 
kontakt@awg-info.de bei der AWG melden.

 
Neue Themenkoffer für Grundschulen und Kindergärten
 Foto: AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Susanne 
Weber

Glückwunsch an fünf junge Landwirtinnen 
und Landwirte für erfolgreichen 
Berufsabschluss

Jahreshauptversammlung des Vereins für landwirtschaftliche 
Fortbildung mit Bericht über Projekte der Maschinenringe in 
Afrika
Oberhaugstett, 23. Januar 2024. Zum Abschluss ihrer Berufsaus-
bildung zum Landwirt/Landwirtin erhielten fünf junge Absolven-
tinnen und Absolventen als Anerkennung für ihre erbrachten Leis-
tungen ein kleines Präsent, verbunden mit den besten Wünschen 
für ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg.
Vorsitzender Thomas Schill schaute rückblickend auf die Tätigkei-
ten des VLF und berichtete vom VLF Bundesseminar mit Themen 
zu Erneuerbaren Energien, Freiflächen-/Agrophotovoltaik oder zur 
Flurbilanz. Die Flurbilanz zeige den Wert der Flächen für die Land-
wirtschaft. Jedermann/ Jedefrau könne sich über die Einstufung der 
eigens bewirtschafteten Flächen ein Bild machen. Die Flurbilanz sei 
u.a. bei Stellungnahmen in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 
Außerdem kündigte er an, dass die Verleihung von silbernen bzw. 
goldenen Meisterbriefen in Planung sei. Er bat Meisterinnen und 
Meister, die vor 25 bzw. 50 Jahren die Meisterprüfung im Beruf 
Landwirtin und Landwirt erfolgreich abgelegt haben, sich für diese 
Ehrung beim Amt für Landwirtschaft zu melden.
Markus Stollsteimer, geschäftsführender Vorstand des Bauern-
verbandes Nordschwarzwald-Gäu-Enz, unterstrich die Bedeutung 
der Bauernaktionen, deren friedlichen Verlauf mit insgesamt sehr 
positiver Resonanz. Ziel sei, neben der Beibehaltung der Steuerbe-
günstigung für den Agrardiesel, u.a. Erleichterungen betreffend 
Planungssicherheit, Vorgaben, Dokumentationspflichten und eine 
bessere Wertschöpfung für die Landwirtschaft. Er informierte über 
die geplante Aktion am 25. Januar in Nagold. Man wolle mit „in-
teressierten Bürgern und anderen Berufsgruppen ins Gespräch“ 
kommen.
Dr. Peter Schäfer, Dezernent im LRA Calw für Umwelt, Bauen, Na-
turschutz, Land- und Forstwirtschaft, würdigte die jungen Land-
wirtinnen und Landwirte und zollte ihnen Respekt für ihren er-
folgreichen Berufsabschluss. Er bedankte sich beim Vorsitzenden 
Thomas Schill und dem gesamten Vorstand für deren Engagement 
und die vielfältigen Weiterbildungsangebote des VLF.
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VLF-Geschäftsführerin Dagmar Hämmerle skizzierte die Veranstal-
tungen des vergangenen Jahres und informierte über „Aktuelles 
aus der Landwirtschaftsverwaltung“. Sie lud dazu ein, das Ange-
bot an Informationsveranstaltungen gut zu nutzen und freute sich 
über die gute Zusammenarbeit. „Der Landwirtschaftsverwaltung 
ist es wichtig, Landwirtinnen und Landwirten in der Umsetzung 
der neuen Förderprogramme im Rahmen der Gemeinsamen Ag-
rarreform und den damit verbundenen stetig wachsenden Anfor-
derungen an Umwelt und Tierwohl gute Unterstützung zu bieten.
Großen Beifall und Anerkennung sowie ein kleines Präsent er-
hielten Jonas Böttinger, Gechingen, Johannes Clauß, Neubulach, 
Julia Huber, Neubulach, Fabienne Schwab, Nagold und Finn Stoll-
steimer, Nagold zu ihrem erfolgreichen Berufsabschluss Landwirt/
Landwirtin. „Für diesen so vielseitigen und sehr verantwortungs-
vollen Beruf ist dieser Abschluss wichtiges Handwerkszeug. Neben 
der Aneignung von Fachwissen entstehe auch ein wichtiges, oft 
lebenslanges Netzwerk für weiteren Austausch und Unterstüt-
zung“, so Hämmerle.

Erwin Ballis berichtet über „Maschinenring in Afrika“
Erwin Ballis, Geschäftsführer der Maschinenringe Deutschland 
GmbH, unternahm mit den Besuchern eine spannende Reise nach 
Afrika in den Senegal und nach Kenia. Faszinierend schilderte er mit 
viel Herzblut und Leidenschaft, wie sich innerhalb von nur 4 Jahren im 
Senegal bereits über 100 Maschinenringe gründeten. Nach erfolgter 
Anschubfinanzierung können diese sich selbst tragen. Sie stellen den 
senegalesischen Landwirtinnen und Landwirten hilfreiche Gerätschaf-
ten zur Verfügung, zu angepassten Gebühren. Bei den Gerätschaften 
handelt es sich um einfache, von Eseln gezogene Pflüge, Dreschge-
räte und Mühlen.
Er beschrieb, wie einfachste Gerätschaften eine enorme Wirkung er-
zielen, eine Produktionssteigerung um ein Vielfaches. Mit dem sonst 
üblichen „Hacken per Hand“ kann nämlich gerade mal die Selbstver-
sorgung der Familie gesichert werden. Ein Ziel sei es auch, die Wert-
schöpfungskette zu verbessern. Es könne nicht sein, dass die durch 
die Mechanisierung erzielten Mehrerträge zu einem Spottpreis an 
einen durch das Dorf fahrenden Händler abgegeben werden.
Hier sollen neue Wege gefunden werden, die Ernteprodukte über 
den Maschinenring vor Ort verarbeiten und besser vermarkten zu 
können. In Kenia initiierte der Maschinenring in Zusammenarbeit 
mit der Kaffeerösterei Dinzler einen eigenen MR-Kaffee und ver-
bessert die Wertschöpfungskette von Kenia nach Deutschland. Die 
in der Selbsthilfeorganisation tätigen Landwirtinnen und Landwir-
te in Kenia erzeugen mit ihren Kaffeebohnen ein hochwertiges 
Produkt und erhalten dafür so auch einen angemessenen Preis.
Voller Tatendrang erklärte Ballis das ambitionierte Ziel der Maschi-
nenringe, „in fünf Jahren in Senegal 2.000 Maschinenring-Organi-
sationen aufzubauen und in zehn Jahren dort den Hunger besiegt 
zu haben“.

 
Claudia Heinze (Ausbildungsberaterin, Abteilung Landwirt-
schaft und Naturschutz LRA Calw), Julia Huber (Landwirtin), 
Johannes Clauß (Landwirt), Jonas Böttinger (Landwirt), Dr. 
Peter Schäfer (Dezernent für Umwelt, Bauen, Naturschutz, 
Land- und Forstwirtschaft des LRA Calw), Fabienne Schwab 
(Landwirtin), Thomas Schill (Landwirt und Vorsitzender VLF), 
Dagmar Hämmerle (Leiterin Abteilung Landwirtschaft und 
Naturschutz des LRA Calw und Geschäftsführerin VLF) Nicht 
auf dem Bild: Finn Stollsteimer (Landwirt), der im Rahmen 
von Work and Travel derzeit auf Farmen in Australien unter-
wegs ist. Foto: Markus Stollsteimer

KINDERGÄRTEN / SCHULEN

Waldkindergarten Waldwichtel

Wir suchen Dich
Der Waldkindergarten „Die Waldwichtel“ der Gemeinde Ebhausen 
sucht:
Mitarbeiter/in im Bundesfreiwilligendienst
Als Unterstützung unseres Teams für:
• Mithilfe bei der Betreuung der Kinder
• Kleinere Verwaltungsaufgaben
• Gestaltung und Umsetzung eigener Ideen und Vorschläge
• und vieles mehr
Für weitere Informationen: QR-Code einfügen 
von Bild
Bewerbungen bitte an
waldwichtel@ebhausen.de.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die Einrichtungsleitung Leonie Blum, 0176 
21466729.

 
  

Code: Waldwichtel

Lindenrain-Schule
Gemeinschaftsschule Ebhausen

Mit Q-rage ins 2. Halbjahr – 
Präventionstheater gastiert an der 
Lindenrain-Schule
Im Rahmen der Aufklärung über digitale Medien gastierte vergan-
genen Montag die Präventionstheater-Gruppe Q-rage (Courage) 
mit ihrem Stück „Total vernetzt – alles klar?!“ an der Lindenrain-
Schule. In dem interaktiven Theater begeisterten die beiden Schau-
spieler die Klassenstufen 5 und 6 der Gemeinschaftsschule. Es 
wurde viel gelacht und Sichtweisen über die Nutzung neuer, digi-
taler Medien verstanden. Wichtige Themen, wie Chatregeln, Bilder 
im Netz, Umgang mit WhatsApp, TikTok & Co, das Weiterleiten 
von Handyvideos / Stickers (mit Gewalt-/pornografischen oder 

rechtsradikalen Inhalten), das 
Filmen und fotografieren im 
Unterricht sowie das Internet 
als Kostenfalle wurden themati-
siert. Zuerst immer zur Sensibili-
sierung in kurzen Theaterse-
quenzen, im Anschluss daran 
interaktiv mit dem Publikum. 
Am Ende durften die Schüler 
noch einer Polizeibeamtin, die 
extra vor Ort war, ihre Fragen 
stellen, die alle kompetent be-

antwortet wurden. Das wurde von Schülerseite rege genutzt und 
im Nachgespräch nochmals gelobt. Auch die Darbietungen aus 
der Lebensrealität der Schüler des professionellen Schauspielteams 
führten u. a. zu Rückmeldungen von Schülerseite wie: „Ich fand 
die Darsteller so nett!“ oder „War alles gut – hat sich gelohnt“. Es 
war eine gelungene Sonderveranstaltung, die hoffentlich lange 
nachwirken wird.

Das 2004 von den Theaterpädagogen San-
dra Hehrlein und Jörg Pollinger gegründete 
Theater Q-rage hat eine große Bandbreite an 
Stücken für unterschiedliche Ziel- und Alters-
gruppen im Repertoire. Sie sind mit ihren Prä-
ventionstheaterstücken in ganz Baden-Würt-
temberg an Schulen, Jugendeinrichtungen 
und auch Kindergärten unterwegs. Mit Sitz 
in Ludwigsburg bietet es neben dem Präven-

 
 Foto: M. Epple

 
Homepage
Q-rage
Code: J.Rothfuß
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tionstheater auch Kinder- und Improvisationstheater an. Darüber 
hinaus auch Kurse und Trainings zu Körpersprache und Theater.
Ein herzlicher Dank gilt dem Förderverein der Lindenrain-Schule, 
der die Veranstaltung großzügig finanziell unterstützt hat.

Freiwilliges Soziales Jahr an der Lindenrain-
Schule - Bewirb dich jetzt!

„Mein Name ist Sophie Feuer-
bacher und ich mache seit dem 
1. September 2023 ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr an der Linden-
rain-Schule Ebhausen. Bei mei-
nem FSJ bin ich in verschiedenen 
Bereichen unterwegs, zum Bei-
spiel in der Unterstützung der 
Klassen und in der Mittagsbe-
treuung der Grundschule. Mir 
macht die Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen sehr viel 
Spaß und ich lerne jeden Tag 
Neues dazu.“
Seit diesem Schuljahr gibt es die 
Möglichkeit, an der Lindenrain-
Schule ein Freiwilliges Soziales 
Jahr zu absolvieren. In Zusam-

menarbeit mit dem Internationalen Bund sowie der Gemeindever-
waltung Ebhausen bietet die Einsatzstelle vielfältige Einblicke in die 
Abläufe und Arbeitsbereiche einer Ganztags-
schule. Zum 1. September 2024 kann die Stel-
le neu besetzt werden. Nähere Informationen 
gibt es auf der Homepage des IB Freudenstadt 
(QR-Code oder https://ib-freiwilligendienste.
de/job/4341), telefonisch im Sekretariat der 
Schule unter 07458-532 oder via E-Mail an die 
FSJ-Koordinatorin der Lindenrain-Schule, Frau 
Rothfuß (j.rothfuss@schule-lindenrain.de).

Volkshochschule

Semesterschwerpunkt Resilienz:
Neues VHS-Programm für Frühjahr/Sommer 2024 –
Semesterbeginn: 19.02.2024

Anmeldungen für Kurse in Ebhausen gerne bei Frau Link, 
Tel. 07458/9981-11.
Anregungen und Wünsche für Ebhausen richten Sie gerne 
an ebhausen@vhson.de.
Die Programmhefte liegen u. a. im Rathaus aus.

Neue Kurse für Ebhausen:

FB 1 Politik – Gesellschaft – Umwelt
Erzählcafé: Frühlingserwachen 01.03.2024 – 241106004
Balkon-Solar-Module Vortrag 11.04.2024 – 241104014

FB 2 Kultur und Gestalten
„Bunt“ – Acrylmalerei auf Leinwand 15.03.2024 – 241207007

FB 3 Gesundheit
Hatha-Yoga (ZPP zertifiziert)
Ebershardt: 20.00 – 21.30 Uhr ab 13.03.2024 – 2413012302

Rückenfit-Rückenkräftigung (ZPP zertifiziert)
Ebhausen: 16.30 – 17.30 Uhr ab 12.03.2024 – 2413021310
Ebhausen: 17.30 – 18.30 Uhr ab 12.03.2024 – 2413021309
Rotfelden: 19.30 – 20.30 Uhr ab 12.03.2024 – 2413021312
Ebershardt: 09.00 – 10.00 Uhr ab 15.03.2024 – 2413021305

Faszio & Faszien: Tuning – Regeneration – Lösen
Ebhausen 09.00 – 10.00 Uhr ab 12.03.2024 – 2413023302
Ebhausen 19.00 – 20.30 Uhr ab 13.03.2024 – 2413023304

FB 4 Sprachen
Englisch für Teilnehmende mit Vorkenntnissen, Niveau A1.2
Ebhausen 18.00 – 19.30 Uhr
Beginn geändert: ab 29.02.2024 – 241406004

 
 Foto & Code: 

J.Rothfuß

Jugendkunstschule
Kunstkiste: Ytong – ab 7 Jahren 09.04.2024 241JKS438
Kunstkiste: Farbenbuch – ab 10 Jahren 27.02.2024 241JKS440
Kunstkiste: Batiken – ab 7 Jahren 04.06.2024 241JKS447
Für alle anderen Kurse sind Anmeldungen möglich:
- Online unter www.vhson.de
-  Telefonisch unter 07452 9315-0 (vormittags 9.00 bis 12.00 Uhr; 

montags zusätzlich 14.00 bis 17.30)
-  Persönlich in der VHS (Öffnungszeiten wie Telefonzeiten)  

oder den Rathäusern des Oberen Nagoldtals
-  Per Anmeldeformular (im Heft auf Seite 103) –  

Per E-Mail an info@vhson.de

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN

Evang. Kirchengemeinde Ebhausen

Kirchliche Nachrichten
Ev. Kirchengemeinde
Ebhausen
Pfarrer David Gareis
Bei der Kirche 8
72224 Ebhausen
Tel. 07458-384
pfarramt.ebhausen@elkw.de
www.ebhausen-kirche.de
Pfarrbüro: Silvia Böpple
silvia.boepple@elkw.de
Bürozeiten: Di., 9-11, Do., 14.30-16.30
Das Pfarrbüro ist am 8. Februar nicht besetzt.

 
Mittwoch, 7. Februar
10.00 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus
15.00 Uhr Konfizeit im Gemeindehaus
19.30 Uhr www-Kreis im Gemeindehaus

Donnerstag, 8. Februar
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis der Apis im Gemeindehaus mit 
Gerhard Kohler

Sonntag, 11. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst und Tauffeier im Gemeindehaus mit 
Pfarrer David Gareis.
Das Opfer ist für die Diakonie in der Landeskirche bestimmt.
10.00 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus

Montag, 12. Februar
19.45 Gospelchorprobe im Gemeindehaus

Dienstag, 13. Februar
14.30 Uhr Frauenkreis im Gemeindehaus. Vergebung - wie gehe 
ich damit um?

Mittwoch, 14. Februar
19.30 Uhr www-Kreis im Gemeindehaus
Wir freuen uns über Ihren Opfer-Beitrag im Pfarramtsbriefkasten 
oder per Überweisung:
Evang. Kirchengemeinde Ebhausen 
IBAN DE92 6066 3084 0170 2940 05
Riba im Kreis Calw
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